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1. Vorbereitende Maßnahmen 
 Auf- und Umbaupläne für Bestuhlungen und 

Ausstellungen haben nur Gültigkeit nach schriftli-
cher Genehmigung des Hotels sowie des Bau-
ordnungsamtes. Die Ansprechpersonen während 
der Aufbauarbeiten sind dem Hotel im Vorfeld 
anzugeben. Zu erwartende Anlieferungen von 
Messeständen, Ausstellungsmaterialien, Materia-
lien für Veranstaltungen (Prospekte o.ä.) etc. 
sind im Vorfeld der Veranstaltung dem Hotel an-
zugeben und mit einem deutlichen Hinweis auf 
die Veranstaltung zu versehen. Eine Anlieferung 
ist max. 2 Tage vor Veranstaltungsbeginn mög-
lich. Eine frühere Anlieferung ist in Absprache mit 
dem Hotel gegen zusätzliches Entgelt möglich. 
Das Hotel haftet für den Verlust oder die Be-
schädigung der bis zur Veranstaltung eingela-
gerten Materialien und sonstigen Gegenstände 
nur im Falle des Verschuldens oder der groben 
Fahrlässigkeit.  

 
Der Veranstalter sorgt für den Transport von ein-
gebrachten Materialien innerhalb des Hotels. 
Trollis oder Handwagen zum Transport innerhalb 
des Gebäudes kann der Veranstalter mitbringen 
oder gegen zusätzliches Entgelt vom Hotel an-
mieten. Alle Messestände, Ausstellungsgegen-
stände oder sonstige Materialien müssen nach 
Beendigung der Veranstaltung unverzüglich ent-
fernt werden; eine Zwischenlagerung (z. B. am 
Wochenende) ist gegen Entgelt möglich. Das gilt 
entsprechend für die Zwischenlagerung der 
Transportbehältnisse der Firmen während der 
Veranstaltung. Alternativ möglich ist die Lage-
rung in einem eigens angemieteten Tagungs-
raum als Lagerraum.  
 
Genaue Angaben über benötigte Stromanschlüs-
se mit Leistungsangaben sind notwendig. Diese 
sind mindestens 2 Wochen vor Veranstaltungs-
beginn bekanntzugeben. 

 
 
2. Anlieferung 
 Die Feuerwehrzufahrt darf ausschließlich und nur 

nach vorheriger Absprache von LKW`s genutzt 
werden und ist im Anschluss an das Be- und Ent-
laden sofort wieder zu räumen. Das Befahren der 
Feuerwehrzufahrt mit PKW`s ist streng untersagt. 
Das Entladen von Kleintransportern hat an der 
Warenannahme zu erfolgen. Der Veranstalter 
verpflichtet sich, die Böden im Eingangsbereich 
gegen Verschmutzung und Schäden zu schüt-
zen. Die Anlieferung muss in einem sauberen 
Zustand hinterlassen werden, d. h., liegengeblie-
bene Materialien wie Kartons, Pappen, Prospek-
te etc. werden kostenpflichtig entsorgt. Anliefe-
rungen im Bereich der Hotelzufahrt - Hauptein-
gang - sind grundsätzlich untersagt. Das Einbrin-
gen von Gütern mit Hubwagen oder ähnlichen 
Transportmitteln darf eine Last von 100 kg/m² 
nicht überschreiten. Gabelstapler dürfen in ge-
schlossenen Räumlichkeiten grundsätzlich nicht 
benutzt werden. 

 
 

 

 

 

3. Feuerwehrauflagen 

Es gelten die Vorschriften der Ver-
sammlungsstättenverordnung. Diese besagen, 
dass bei Veranstaltungen ein Sanitätsdienst an-
wesend sein muss, wenn der Verdacht besteht, 
dass es zu Personenschäden kommen kann. In-
soweit wird empfohlen, einen Sanitätsdienst zu 
bestellen. Dieser kann beim Brand- und Kata-
strophenschutz angefordert werden. Die Anwe-
senheit einer Brandsicherheitswache ist bei Ver-
anstaltungen notwendig, wenn erhöhte Brandge-
fahr besteht oder erhebliche Sachwerte gefähr-
det werden können, lt. § 20 Brandschutzgesetz. 
Die Vermittlung kann über das Hotel erfolgen, die 
Kosten trägt der Veranstalter. 

Feuerschutzeinrichtungen müssen frei begehbar 
und in der Funktion frei bleiben. Auf Rettungswe-
gen, Aufstell- und Bewegungsflächen für die 
Feuerwehr ist es verboten, Kraftfahrzeuge abzu-
stellen oder sonstige Gegenstände zu lagern. 
Feuertore und -türen dürfen nicht zugestellt sein. 
Bei Ausstellungs-Kfz muss die Batterie abge-
klemmt sein und es dürfen höchstens 3 l Kraft-
stoff im Tank sein. Grundsätzlich müssen unter 
den Motorraum und die Reifen Schutzmatten ge-
legt werden. 
Bei Veranstaltungen mit Nutzung der Szenenflä-
che dürfen dort Dekorationen und Ausstellungs-
gegenstände nur verwendet werden, wenn sie 
aus mind. schwer entflammbaren Stoffen beste-
hen (gemäß DIN 4102). Kfz dürfen in geschlos-
senen Räumen nur geschoben und nicht gefah-
ren werden. In den dafür ausgewiesenen Räum-
lichkeiten (Küche, Gänge, Treppenhäuser, Gar-
deroben, etc.) ist Rauchen streng untersagt. Die 
Benutzung von Nebelmaschinen, Feuerwerks-
körpern etc. auch bei Veranstaltungsproben kann 
nur nach Rücksprache mit der Haustechnik erfol-
gen.  

 
Grundsätzlich hat der Veranstalter bei Veranstal-
tungen mit Feuerwerk und Maßnahmen, die eine 
Abschaltung der Rauchmeldeanlage erfordern, für 
eine Feuerwache zu sorgen. Diese kann über das 
Hotel bestellt werden. Der Veranstalter verpflichtet 
sich, bei Ausstattung und Ausschmückung der 
angemieteten Räumlichkeiten sowie zum Herstel-
len von Buden und ähnlichen Einrichtungen nur 
schwer entflammbare Stoffe zu verwenden. Hän-
gende Raumdekorationen müssen mindestens 
2,50 m vom Fußboden entfernt sein. Ausschmü-
ckungen aus natürlichem Laub- oder Nadelholz 
dürfen sich nur, solange sie frisch sind, in den 
Räumen befinden.  
 
 

4. Müllentsorgung/Lagerräume 

Müllentsorgung über das normale Maß hinaus er-
folgt über den Veranstalter. Die Müllverbringung 
zum Container ist von den Veranstaltern (Ausstel-
lern) selbst vorzunehmen. Auf Wunsch kann dies 
gegen Entgelt auch vom Hotel übernommen wer-
den. 
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5. Technische Angaben 
Sämtliche Ausstellungstechnik stellt der Veran-
stalter. Das Hotel stellt zu Ausstellungen keine 
Technik zur Verfügung, lediglich die Gegenstän-
de, die vor Beginn der Veranstaltung ausdrücklich 
mit dem Veranstalter abgesprochen sind und vom 
Hotel schriftlich bestätigt wurden. Aus- oder Um-
bauten von festinstallierter Technik können nur 
nach vorheriger Genehmigung des Hotels vorge-
nommen und durch die Haustechnik durchgeführt 
werden (wenn nicht möglich, dann durch eine 
Fremdfirma zu Lasten des Veranstalters). Bei Be-
schädigungen fest installierter Technik (CEE-
Steckdosen, Schukosteckdosen, Scheinwerfer, 
Lautsprecher, usw.) verpflichtet sich der Veran-
stalter, die Instandsetzungskosten zu überneh-
men. Die Saalverdunkelung erfolgt in allen Räum-
lichkeiten elektrisch, manueller Betrieb ist grund-
sätzlich untersagt. Die im Hotel verwendete Tech-
nik sowie die angewandten Arbeitsverfahren müs-
sen den einschlägigen Gesetzen und Verordnun-
gen, den berufsgenossenschaftlichen Vorschrif-
ten, sowie den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik, der Arbeitsmedizin und der Hygiene ent-
sprechen. 
Klebebänder zum Verkleben von Kabeln und 
Messeteppichen usw. müssen rückstandslos ent-
fernt werden, anderenfalls werden die erforderli-
chen Reinigungskosten in Rechnung gestellt. 

 
Die Nutzung der ggf. vorhandenen Hänge-
möglichkeiten kann nur nach Absprache mit der 
Haustechnik und innerhalb der vorgegebenen 
Maximallasten erfolgen. Bei Nutzung von Übertra-
gungswagen dürfen diese nur an den ausgewie-
senen Stellplätzen abgestellt werden. Die Verka-
belung in die jeweiligen Säle hat durch die vorge-
sehene Kabeldurchführung zu erfolgen. Bei Groß-
veranstaltungen darf die Klimaanlage grundsätz-
lich nicht abgestellt werden. 
Foyerbereich: An die Dachkonstruktion des Fo-
yers dürfen keine Lasten angebracht werden. 

 
6. Messebauauflagen 
 Es gelten die Vorschriften der Versammlungs-

stättenverordnung. Die Bestuhlung der Räume 
wird nach den brandpolizeilichen Bestuhlungs-
plänen ausgeführt, eine Überbelegung der Räu-
me ist daher nicht zulässig. Messeaufbauten 
müssen einen Mindestabstand von 50 cm von 
den Wänden haben und dürfen eine Punktlast 
von 100 kg/m² nicht überschreiten. Die Ausstel-
lungspläne mit den eingezeichneten Fluchtwegen 
sind strikt einzuhalten und dem Hotel spätestens 
drei Wochen vor Veranstaltungsbeginn vorzule-
gen. Eine Genehmigung des zuständigen Bau-
ordnungsamtes und des Hotels ist unbedingt er-
forderlich. Es gelten die Auflagen der Feuerwehr 
(s. 3. Feuerwehrauflagen). Bei Aufbauten von 
Messeständen auf Marmorflächen ist für eine 
schützende Unterlage (z.B. Teppich, Schutzmat-
ten o.ä.) zu sorgen. Beschädigungen jedweder 
Art, insbesondere von Böden (Teppich, Stein- 
und Marmorböden, Bühnen und Tanzboden) sind 
grundsätzlich untersagt. Der Veranstalter haftet 
auch für etwaige Schäden, die durch dessen 
Aussteller oder sonstige, vom Veranstalter beauf-
tragte Personen im Rahmen von Messen und 
Ausstellungen entstehen. 

 

 
 Bei Messen und Ausstellungen mit mehr als 5 

Ausstellern hat der Veranstalter Sicherheits- bzw. 
Einweisungspersonal im Bereich des Lastenfahr-
stuhls zu stellen, um eine weiterhin uneinge-
schränkte Feuerwehrzufahrt beim Be- und Entla-
den zu gewährleisten. Sofern dieses Personal 
auf Wunsch des Veranstalters vom Hotel gestellt 
wird, betragen die Kosten hierfür ab € 35,- pro 
Mitarbeiter / Stunde zuzügl. der jeweiligen ge-
setzlichen Umsatzsteuer (derzeit 19%). 

 
 Die Aussteller dürfen Speisen und Getränke 

(hierzu zählen auch Gebäck, alkoholfreie Ge-
tränke, Kaffee etc.) zu Veranstaltungen, Messen 
oder Ausstellungen grundsätzlich nicht mitbrin-
gen. In Sonderfällen (z. B. nationale Spezialitä-
ten) kann darüber eine schriftliche Vereinbarung 
getroffen werden; zumindest wird eine Service-
Gebühr bzw. Korkgeld berechnet. 

 
 
7. Allgemeine Auflagen 

Das Bekleben von Säulen, Wänden, Leinwänden 
und Spiegeln, etc. ist im gesamten Veranstal-
tungsbereich untersagt. Das Einschlagen von 
Nägeln oder Dekonadeln in Säulen, Vorhänge 
und Wänden ist grundsätzlich untersagt. Durch 
die Veranstaltung verursachte Schäden sind dem 
Hotel unverzüglich mitzuteilen. Eine Übergabe 
der angemieteten Räume nach der Veranstaltung 
erfolgt nach einer gemeinsamen Begehung mit 
der Maritim Haustechnik oder Veranstaltungsab-
teilung. Das Abstellen von Gegenständen an 
Wänden, Säulen und Spiegeln ist grundsätzlich 
untersagt. Individuelle Wegweiser der Veranstal-
ter dürfen nur auf dafür vorgesehenen Ständern 
angebracht werden. Das Transportieren von 
schweren Gegenständen im Bereich der Stein- 
und Teppichböden darf nur mit Rolluntersätzen 
erfolgen. Das Zusammenfassen von Saalvorhän-
gen erfolgt nach vorheriger Absprache aus-
schließlich durch das Hotel. Der Veranstalter 
macht seine Mitarbeiter auf die Benutzung der 
vorgegebenen Mülleimer aufmerksam. Der Ver-
anstalter erklärt ausdrücklich, entstehende In-
standsetzungskosten bei Zuwiderhandlung zu 
übernehmen. Abbauten müssen innerhalb des 
vereinbarten Zeitraumes abgeschlossen sein.  
Anlieferungen für Veranstaltungen können frü-
hestens zwei Arbeitstage vor Veranstaltungsbe-
ginn erfolgen, sofern nicht etwas anderes aus-
drücklich vereinbart wurde (siehe obige Ziffer 1). 
Dem Hotel ist der Umfang der zu erwartenden 
Dekorationsarbeiten sowie des technischen Auf-
baus mitzuteilen. Kurzfristige Änderungen des 
Veranstaltungsablaufes (Personenzahlen, Zeit-
plan, Bestuhlung, usw.) können nur bedingt be-
rücksichtigt werden.  
Das Hotel ist nicht verpflichtet, Stühle, Tische 
oder ähnliches den Ausstellern zur Verfügung zu 
stellen, ist aber bereit, Tische und Stühle zu ver-
mieten.  
Während der Zeit von 20.00 Uhr bis 08.00 Uhr 
sind zwei Wachdienstmitarbeiter einzusetzen. 
Für Anlieferungen, welche nach 18.00 Uhr erfol-
gen, wird für die erforderliche Anwesenheit eines 
Magazinmitarbeiters des Hotels ein Zuschlag von 
€ 25,- pro angefangene Stunde berechnet. 
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Für einen vom Veranstalter zu Auf - sowie Ab-
bauzwecken benötigten bzw. zur Verfügung ge-
stellten hoteleigenen Hubwagen wird eine Miete 
berechnet. Für eventuell entstehende Beschädi-
gungen an zur Verfügung gestellten Gabelstap-
lern, Hubwagen etc. haftet der Veranstalter in 
vollem Umfang. Eingebrachte Gegenstände be-
finden sich auf Gefahr des Veranstalters in den 
Veranstaltungsräumen bzw. im Hotel. 

 
 
8. Die GEMA-Gebühren sind vom Veranstalter 

direkt anzumelden und abzuführen. 
 
 
9. Diese Hallenbenutzungsverordnung ist Bestand-

teil des Veranstaltungsvertrages. Es gelten die 
Bestimmungen der Versammlungsstättenverord-
nung und die Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen der Maritim Hotels für Veranstaltungen. 

 
 
10. Hygienemaßnahmen in Zusammenhang mit 

Bankettveranstaltungen: 

Die gesetzlichen Regelungen zur Beherrschung 
der hygienischen Sicherheit eines Lebensmittel 
sehen im Interesse des Kunden folgende Sicher-
heitsmaßnahmen vor: 
� mind. Gartemperatur von 80° C 

Warmgerichte werden bei mind. 60° C 
warmgehalten 

� Leicht verderbliche Lebensmittel, die in mik-
robiologischer Hinsicht in kurzer Zeit ver-
derblich sind und deren Verkehrsfähigkeit 
nur bei Einhaltung bestimmter Temperaturen 
erhalten werden kann, sollten spätestens 2 
Stunden nach dem Aufbau vom Buffet ent-
fernt werden. Dies gilt besonders für rohe 
Hackfleischprodukte, Fisch und Meeres-
früchte im rohen oder gegarten Zustand. 

� Vor Veranstaltungsbeginn können nur solche 
Speisen vorab angerichtet werden, die nicht 
zu den leicht verderblichen Speisen zu zäh-
len sind. 
 

� Leicht verderbliche Speisen können erst un-
mittelbar vor Eröffnung des Buffets einge-
setzt werden. Es obliegt dem Veranstalter, 
der Küche die Eröffnung des Buffets recht-
zeitig anzuzeigen. 

 
Unabhängig von der Dauer einer Veranstaltung 
ist die Küche berechtigt, leicht verderbliche Spei-
sen 2 Stunden nach Einsetzen abzuräumen und - 
wenn vom Veranstalter gewünscht - gegen Auf-
preis durch frische oder andere Speisen zu er-
setzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnis genommen: 
 
 
 
 
 
__________________________________________ 

(Stempel und Unterschrift des Veranstalters mit Datum) 
 

Stand: 12 / 2017 
 


